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Antra zur Rückzonun der überbauten Bauernhofzonen in
die in alther ebrachten Bauzonen

Hiermit stellen wir den Antrag für eine Umzonung folgender Bauernhofzonen in die Bauzonen gemäss
beiliegendem Zonenplan.
Zusatz:

Die unten angebenen umzuzonenden Flächen sind im Zonenplan und im Zonenreglement Siedlung der
Empfindlichkeitstufe III zuzuordnen.

(Siehe Planbeilagen)

l.Stephan Brodbeck, Mühle

2, Marco Hofstetter, Bachgasse

S. Ueli Heyer, Mühlegasse

4. Hans Ruepp, Kirchgasse

5. Matthias Kleiber, Neuweilerstrasse

6. Christian Jäggi, Kirchgasse

7.Thomas Kleiber, Neuweilerstrasse

8. Kurt Stiegeler, Therwilerstrasse

Q.Walter Grass, Hauptstrasse
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BHZ in WG2
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Die Zonenvorschriften der KD, KL» und WG2 entsprechen den heutigen Bewirtschaftungsformen
besser als die der Bauernhofzone (BHZ).

Be ründun : Die Zonenplanung 1992 in Biel-Benken wurde auf Bitte des Kantons vorbildlich
durchgeführt, die Bauzone wurde um insgesamt 29 ha verkleinert. Ein Teil davon waren damals
die im Dorfgebiet liegenden Betriebszentren der aktiven Landwirtschaftsbetriebe, die in eine
Bauernhofzone umgezont werden sollten. Der Zweck der BHZ war, die landwirtschaftlichen
Betriebszentren vor Erschliessungskosten, Erschliessungsplanungen, Baulandumlegungen,
Immissionsklagen und weiteren negativen Einflüssen der Bauentwicklung auf die angestammten
landwirtschaftlichen Betriebszentren und ihren Umschwung zu schützen. Die Erstellung der
Bauernhofzone war ein Pilotprojekt. Ähnliche Vorschläge gab es in Arisdorf, Wintersingen,
Postulat Fritz Graf 9186 im Landrat etc. welche aber nie umgesetzt wurden.

Die Ausscheicfung einer Bauernhofzone, das heisst die nota bene entschädigungsfose Umzonung
von der Kernzone in die Bauernhofzone wurde damals an die Bedingung geknüpft, dass wenn der
Landwirtschaftsbetrieb nicht mehr fortgeführt wird und sich somit die Verhältnisse geändert haben,
die Bauernhofzone wieder in die Bauzone zurückgeführt wird.

Im Rahmen der Überarbeitung des kantonalen Richtplanes als Folge der Revision des
eidgenössischen Raumplanungsgesetztes steht nun auch der Kanton Basellandschaft unter
starkem Druck, die Bauzonen zu verkleinern.
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In diesem Zusammenhang hat sich nun gezeigt, dass aus übergeordneten Gründen in Zukunft
eine Umzonung von der BHZ in eine Bauzone erschwert wird. Der Hauptkonflikt ist nun aber die
im Ergebnis der RPG-Revision ebenfalls verlangte Mehrwertabgabe für Umzonungen von
Nichtbauzonen in Bauzonen. Wenn die Meinung seitens des Kantons besteht, dass
Bauernbetriebe bei der Umzonung von der im Dorfgebiet seit alters gelegenen Betriebszentren
von der Bauernhofzone in die Bauzone eine Planungsmehrwertabgabe geleistet werden muss,
dann wird dadurch der Zonenzweck der Bauernhofzone obsolet. Um deshalb den drohenden
finanziellen Schaden einer Mehrwertabgabe abzuwenden, bleibt nur die sofortige Rückzonung in
die Bauzone, bevor das Mehrwertabgabegesetz rechtskräftig wird.

Dre ursprüngtidn versproclnenen Voneile der Bauernhofzone, sind mitten im Siedlungsgebiet nicht
mehr Vorhanden. Die Zustimmung für die Bauemhofzone wurde von den Eigentümern nur
gegeben, weil ihnen versprochen wurde, dass eine Rückzonung bei veränderten Verhältnissen
jederzeit und ohne finanzielle Einbussen möglich ist.
Die Rahmenbedingungen, die Gesetze und Reglemente haben sich inzwischen stark verändert
und werden sich mit dem KRIP und der Mehrwertabgabe noch einmal stark verändern.

Deshalb ist nun der Moment gekommen, die Versprechen einzulösen und umgehend eine
Umzonung einzuleiten. Nur so ist gewährleistet, dass die Betriebe sich im Dorf weiterentwickeln
können ohne neue finanzielle Einbussen gewärtigen zu müssen, bzw. mühselige
Rechtsstreitigkeiten und Gerichtsverfahren austragen zu müssen.

Vorschla für weiteres Vor ehen

-Vorprüfung unseres Begehrens bett. Zonenplanänderung beim Kanton
-Gleichzeitig organisieren einer Planauflage in der Gemeinde
-Traktandieren des Geschäftes an einer Gemeindeversammlung im Frühling 2017
-Überarbeitung der Zonenvorschriften auf später verschieben.

Nach nun doch vielen persönlichen Gesprächen mit der Gemeinde und Verwaltung liegt nun eine
konkrete Lösung für das Problem vor.

Wir Danken der Gemeinde für Ihr Verständnis und für eine zügige Umsetzung unseres Antrages.

Mit freundlichen Grüssen

Die Antragssteller
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